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I. Einleitung

Investitionen in Ackerland haben ein enor-
mes wirtschaftliches Potenzial entwickelt, 
ausgelöst durch die Nahrungsmittelpreiskri-
se 2007/08 und bedingt durch den ständig 
steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln infol-
ge einer wachsenden Weltbevölkerung, ver-
änderter Konsumgewohnheiten und klimati-
scher Bedingungen, aber auch auf Grund der 
wachsenden Attraktivität von Biokraftstof-
fen. Angesichts des globalen Wettbewerbs 
und der Internationalisierung der Land-
wirtschaft sieht daher heute eine wachsende 
Zahl von Entwicklungsländern ihre Chance 
darin, für ausländische Investoren günsti-
ge Rahmenbedingungen zu schaffen, um 
auf diese Weise das Investitionsvolumen zu 
steigern und damit verbundene Aspekte wie 
den Ausbau der eigenen Infrastruktur oder 
einen Technologietransfer zu fördern. 

Im Zuge dessen sichern sich insbesondere 
ausländische Investoren überdurchschnitt-
lich große Agrarflächen in Entwicklungslän-
dern, um dort Nahrungsmittel oder Energie-
pflanzen für den Export anzubauen. Diese 
mit einer Wertsteigerung einhergehende Ent-
wicklung macht den Agrarsektor zu einem 
interessanten Ziel sowohl für private Investo-
ren, die sich hohe Renditen aus den Geschäf-
ten mit Ackerland versprechen, als auch für 

Staaten, welche über staatliche Unternehmen 
und Staatsfonds versuchen, langfristig den 
Bedarf an Nahrungsmitteln für die eigene Be-
völkerung zu sichern.1 Die Investoren schlie-
ßen meist Pachtverträge über große Parzellen 
von Ackerland und nutzen die Böden sodann 
für verschiedenste Zwecke. Überwiegend 
sind die langfristig gepachteten Landflächen 
für den agro-industriellen Anbau von Pflan-
zen vorgesehen, aus denen Exportprodukte 
wie Agrotreibstoffe, Futter-, Nahrungs- und 
Genussmittel hergestellt werden. Andere Flä-
chen dienen ausschließlich als Spekulations-
masse und liegen ungenutzt brach.2 

Mitunter geht mit der beschriebenen Ent-
wicklung jedoch auch die Verdrängung 
kleinbäuerlicher Strukturen einher, die bis 
heute erheblichen Anteil an der Nahrungs-
mittelversorgung in den Entwicklungslän-
dern haben. Insbesondere im Hinblick auf 
die menschenrechtliche Situation in den 
Gastländern gestaltet sich das gestiegene In-
teresse ausländischer Investoren an Acker-
land daher zum Teil äußerst problematisch.

Der nachfolgende Beitrag rückt die Ent-
wicklungsländer als sog. Gaststaaten in das 
Zentrum der Betrachtung. Ausgehend von 
dieser Perspektive befasst er sich mit der 

* Dieser Aufsatz stellt eine Zusammenfassung der 
zentralen Erkenntnisse aus der von der Verfas-
serin abgeschlossenen Promotion „Ausländische 
Agrarinvestitionen – “Land Grabbing” im Span-
nungsfeld zwischen Menschenrechtsschutz und 
Investitionsschutzrecht“ dar. Die Dissertation ist 
im Verlag Duncker & Humblot erschienen.

1 Vgl. Bianca Steinmann, Attraktive Kapitalanlagen 
und die Folgen, in: Brot für alle/Fastenopfer 
(Hrsg.), Entwicklungsbanken und Land Grab-
bing, 2013, Dossier Nr. 11, S. 3–5.

2 Steinmann (Fn. 2), S. 3–5.; Jochen von Bernstorff, 
“Land Grabbing” und Menschenrechte, in: INEF 
(Hrsg.), Forschungsreihe Nr. 11, 2012, S. 7. 
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Vereinbarkeit der Vergabe gewohnheits-
rechtlich genutzter Ackerflächen an auslän-
dische Investoren mit jenen den Staaten ob-
liegenden ureigenen Pflichten zur Achtung, 
zum Schutz und zur Gewährleistung der 
Menschenrechte der eigenen Bevölkerung. 
Unter anderem gilt es zu hinterfragen, wel-
che Bedrohungen individueller sowie kol-
lektiver Menschenrechte konkret von den 
Geschäften mit Ackerland ausgehen. Dar-
über hinaus setzt sich der Beitrag auch mit 
möglichen Einflüssen und Auswirkungen 
des Investitionsschutzrechtes auf die Rege-
lungsfreiheit der Gaststaaten auseinander.

II. Menschenrechtliches Konfliktpotenzial 
von Agrarinvestitionen

Menschenrechtsverletzungen sind, wie zahl-
reiche Fallstudien gezeigt haben, im Zuge 
des gestiegenen Interesses an fruchtbarem 
Ackerland keineswegs nur mehr ein Rand-
phänomen.3 Mit dem Entzug des Zugangs 
zu Land drohen sowohl Beeinträchtigun-
gen des menschenrechtlich verbürgten Ei-
gentumsrechts als auch Verletzungen des 
Rechts auf Nahrung, Wasser und auf ange-
messenen Wohnraum. 

1. Traditionelle Land- und Bodennutzungs-
systeme (customary tenure systems)

Um dies nachvollziehen zu können, ist ein 
Blick auf die in den betreffenden Entwick-
lungsländern anzutreffenden Landbesitz-
verhältnisse aufschlussreich. Bis heute ist die 

3 Vgl. Ward Anseeuw/Lorenzo Cotula/Mike Taylor, Ex-
pectations and implications of the rush for land. 
Understanding the opportunities and risks at sta-
ke in Africa, in: John Anthony Allan/et al. (Hrsg.), 
Handbook of land and water grabs in Africa, 2013, 
S. 421–435; Pascal Liu, Impacts of Foreign Agricul-
tural Investment on Developing Countries: Evi-
dence from Case Studies, 2014, abrufbar unter: 
www.fao.org/3/a-i3900e.pdf (letzter Zugriff am 
27. Juli 2017); Hafiz Mirza/et al., The Practice of 
Responsible Investment Principles in Larger Scale 
Agriculture Investments: Implications for Cor-
porate Performance and Impact on Local Com-
munities, in: UNCTAD (Hrsg.), Investment for 
Development Issues Series, 2014, abrufbar unter: 
unctad.org/en/PublicationsLibrary/wb_unc-
tad_2014_en.pdf (letzter Zugriff am 27. Juli 2017).

Bodenverwaltung in vielen Entwicklungs-
ländern nach wie vor stark vom Gewohn-
heitsrecht und von Formen informeller 
Landnutzung geprägt. Eigentums- und Nut-
zungsrechte entspringen häufig ungeschrie-
benen, gewohnheitsrechtlich geprägten Ei-
gentumsordnungen.4 Statt eines offiziellen 
Titels haben die Landnutzer lediglich einen 
gewohnheitsrechtlich geprägten Anspruch 
auf Zugang zu den betreffenden Flächen. 
Grund und Boden befindet sich in jenen 
Ländern nicht selten im Staatseigentum – 
ein Konzept, welches vermehrt im 20. Jh. 
etabliert wurde, um den negativen Auswir-
kungen unbegrenzten Privateigentums ent-
gegenwirken zu können.5 Der Staat behält 
sich in diesen Konstellationen in der Regel 
vor, Zugangs- und Nutzungsrechte von 
Grund und Boden zuzuordnen und über die 
Übertragung von Landrechten zu entschei-
den.6 Diese sog. Customary tenure systems, bei 
denen die Nutzung von staatlichem Grund 
und Boden durch Individuen bzw. Gemein-
schaften auf traditionellen, informellen 
Grundbesitzsystemen basiert, sind insbe-
sondere in Subsahara-Afrika anzutreffen.7 

Der wachsende Wettbewerb um fruchtba-
re Flächen sowie die mangelnde Rechts-

4 Vgl. Lorenzo Cotula, Human Rights, Natural Re-
source and Investment Law in a Globalised 
World. Shades of grey in the shadow of the law, 
2012, S. 12 sowie die vergleichenden Ausführun-
gen zu “Land Ownership” bei Renée Giovarelli/
Timothy M. Hanstad, Land Ownership, in: Roy L. 
Prosterman/Timothy M. Hanstad (Hrsg.), Legal 
impediments to effective rural land relations in 
Eastern Europe and Central Asia. A comparative 
perspective, 1999, S. 15–44. 

5 Giovarelli/Hanstad (Fn. 4), S. 19; Maria Schultheiss, 
Land Grabs and the local population’s right to 
property, 2012, S. 18.

6 Vgl. Schultheiss (Fn. 6), S. 18; vgl. zu Osteuropa 
und Zentralasien Joseph Salukvadze, Good Gover-
nance and Natural Resources Tenure in Eastern 
Europe and CIS Region, in: FAO Land Tenure 
Working Paper No. 3, 2008, S. 18 ff.

7 So sollen in Afrika rund 80 % der Kleinbauern 
ihren Grund und Boden auf Grundlage von 
Customary tenure systems bewirtschaften, vgl.  
John W. Bruce, Land Tenure Issues in Project De-
sign and Strategies for Agricultural Develop-
ment in Sub-Saharan Africa, in: LTC Paper 
No. 128, 1986, S. 76; Giovarelli/Hanstad (Fn. 5), 
S. 19 f., Fn. 8. Vgl. weiterführend auch Jochen von 
Bernstorff, The Global “Land-Grab”, Sovereignty 
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sicherheit in gewohnheitsrechtlich gepräg-
ten Landbesitzverhältnissen gestaltet sich 
in jenen Ländern mit einer schwach ausge-
prägten Land governance, in denen es an der 
Formalisierung informeller Zugangs- und 
Nutzungsrechte fehlt8, zunehmend prob-
lematisch. Während die Nutzungsrechte 
auf lokaler Ebene durchaus anerkannt sein 
mögen, fehlt die rechtlich verbindliche An-
erkennung auf nationaler Ebene;  Kataster- 
und Grundbuchsysteme gibt es häufig nicht. 

2. Drohende Menschenrechtsverletzungen

Vor diesem Hintergrund versteht sich auch 
das mit den Agrarinvestitionen einherge-
hende menschenrechtliche Konfliktpoten-
zial. Häufig geht mit der Verpachtung von 
Ackerflächen an ausländische Investoren 
gleichzeitig der Entzug des lediglich ge-
wohnheitsrechtlich begründeten Zugangs 
der lokalen Bevölkerung zu den entspre-
chenden Landflächen und damit der Le-
bens- und Wirtschaftsgrundlage einher. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn die lo-
kale Bevölkerung gegen ihren Willen mit 
Gewalt vertrieben wird und ggf. keine oder 
eine zu geringe Entschädigung für den Ver-
lust von Land und Unterkunft erhält. Wenn 
der Staat eine alternative Versorgung mit 
Nahrungsmitteln nicht zu gewährleisten 
vermag, droht das Recht auf Nahrung in 
Ermangelung eigener Versorgungsmöglich-
keiten verletzt zu werden. Die vertragliche 
Zusicherung der unbegrenzten Nutzung 
natürlicher Wasserressourcen gegenüber 
ausländischen Investoren kann gleicher-
maßen mit einer Verletzung des Rechts der 
Menschen auf Wasser einhergehen, sofern 
eine sichere und ausreichende Versorgung 

and Human Rights, 2013, abrufbar unter: http://
esil-sedi.eu/sites/default/files/ESIL%20Reflec-
tions%20-%20von%20Bernstorff.pdf (letzter Zu-
griff am 27. Juli 2017); Liz Alden Wily, Enclosure 
revisited. Putting the global land rush in histor-
ical perspective, in: John Anthony Allan/et al. 
(Hrsg.), Handbook of land and water grabs in 
Africa. Foreign direct investment and food and 
water security, 2013, S. 11–23.

8 Schätzungen zufolge bestehen etwa in Afrika 
förmliche Landbesitzrechte lediglich an 2 bis 
10 % der Ackerflächen, vgl. Klaus W. Deininger, 
Land Policies for Growth and Poverty Reducti-
on, 2013, xxi.

der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet 
werden kann. Ferner drohen einhergehend 
mit den Agrarinvestitionen rechtswidrige 
Eingriffe in das Recht auf Wohnraum; ins-
besondere wenn sich Zwangsräumungen 
ohne gesetzliche Grundlage vollziehen, die-
se unverhältnismäßig sind, ohne Anhörung 
und Rechtsschutz oder unter menschenun-
würdigen Bedingungen erfolgen. 

Noch nicht abschließend geklärt in der 
Rechtsprechung der regionalen Menschen-
gerichtshöfe ist schließlich, inwiefern auch 
Formen kommunal verwalteter Bodennut-
zung, kollektiven Eigentums und gewohn-
heitsrechtlicher, informeller Nutzungsrech-
te von dem u. a. in Art. 14 Banjul-Charta 
bzw. Art. 21 ACHR9 verankerten Recht auf 
Eigentum umfasst sind.10 Hinsichtlich der 
gewohnheitsrechtlichen und meist  kollektiv 
wahrgenommenen Eigentumsrechte indi-
ge ner Völker existiert bereits entsprechende 
Rechtsprechung der Menschengerichtshö-
fe. Aus Sicht der Verfasserin spricht je-
doch viel dafür, auch über den indigenen 
Kontext hinaus anderen schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen den Schutz traditi-
oneller, gewohnheitsrechtlich verankerter 
Landrechte im Anwendungsbereich des Ei-
gentumsrechts zuzubilligen. Zwar sind die 
besonderen Rechte indigener Völker und 
vergleichbarer Stammesgemeinschaften his-
torisch gewachsen und regelmäßig auf die 
kollektive Nutzung ausgelegt, doch ist nicht 
ersichtlich, warum bspw. Kleinbauern, die 
gleichermaßen ihre Lebensgrundlage an ihr 
traditionell genutztes Land knüpfen, jener 
Schutz unter der Prämisse der Eigentums-
garantie verwehrt sein soll.

9 African Charta on Human and People’s Rights 
(Banjul-Charta) vom 27. Juni 1981, OAU Dok. 
CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982); Amer-
ican Convention on Human Rights (ACHR) vom 
22. November 1969, OAS Treaty Series No. 36, 
1144 UNTS 123.

10 Weiterführend: Chidi Anselm Odinkalu, Imple-
menting economic, social and cultural rights un-
der the African Charter on Human and Peoples’ 
Rights, in: Malcolm David Evans/Rachel Murray 
(Hrsg.), The African Charter on Human and Peo-
ples’ Rights: The System in Practice, 1986–2006, 
2002, S. 178–219 (S. 191); Joseph  Oloka-Onyango, 
Beyond the Rhetoric: Reinvigorating the Struggle 
for Economic and Social Rights in Africa, in: Cal. 
W. Int’l Int’l L.J 26 (1995), S. 1–74 (S. 49 ff.).



34 MRM – MenschenRechtsMagazin Heft 1 / 2017

3. Extraterritoriale Schutzpflichten

Der Weg hin zu verantwortungsvollen Ag-
rarinvestitionen, die nicht mit Menschen-
rechtsverletzungen einhergehen, sondern im 
Zuge derer vielmehr die Rechte der lokalen 
Bevölkerung gewahrt werden, muss über die 
Gaststaaten selbst führen. Die Staaten, die ih-
ren Grund und Boden an Investoren verpach-
ten, sind in erster Linie selbst verantwortlich, 
sicherzustellen, dass Agrar investitionen ver-
antwortungsvoll getätigt werden. 

Gleichwohl scheint eine Beschränkung der 
staatlichen Schutzpflichten auf innerstaat-
liche Sachverhalte in unserer globalisier-
ten Welt heute so nicht mehr vertretbar. 
Es geht hierbei um die Frage, ob sich die 
Schutzpflichten der einzelnen Staaten auf 
die eigenen, innerstaatlichen Sachverhalte 
beschränken oder ob sich extraterritoriale 
Schutzpflichten der Heimatstaaten gleich-
sam rechtlich herleiten lassen.

In eng umgrenzten Fällen lassen sich bereits 
nach dem geltenden Völkerrecht extraterri-
toriale Schutzpflichten begründen. In die-
sem Zusammenhang darf insbesondere die 
Bedeutung des völkerrechtlichen Koopera-
tionsgebots, welches aus Art. 1 Abs. 3 i. v. m. 
Art. 55 lit. a-c und 56 UN-Charta11 hergelei-
tet wird und gebietet, dass der Heimatstaat 
eines Unternehmens im Falle dessen men-
schenrechtswidrigen Verhaltens gemeinsam 
mit dem Gaststaat nach rechtlichen und po-
litischen Abhilfemöglichkeiten sucht, nicht 
unterschätzt werden. Industriestaaten, die 
Sitz der grenzübergreifend in Ackerland 
investierenden Unternehmen sind oder 
deren staatseigene Unternehmen im Aus-
land aktiv werden, müssen sich ihrer Rolle 
bewusst sein und aktiv ihren völkerrechtli-
chen Pflichten zur Vermeidung schwerwie-
gender Menschenrechtsverletzungen nach-
kommen, indem sie gemeinsam mit den 
Gaststaaten das Ziel einer universellen Ver-
wirklichung der Menschenrechte verfolgen. 
Dies sollte umso mehr dann gelten, wenn es 
sich, wie es häufig bei Agrarinvestitionen 
der Fall ist, um Industriestaaten handelt, 
die gut ausgeprägte Governance-Struktu-

11 Charta der Vereinten Nationen vom 28. Juni 
1945, BGBl. 1973 II, S. 430.

ren aufweisen und damit die erforderlichen 
Mittel und Wege zur positiven Einflussnah-
me auf transnational tätige Unternehmen 
und zur Bereitstellung effektiver Rechts-
schutzmittel mitbringen.

Darüber hinaus werden insbesondere für 
den Anwendungsbereich der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte ex-
traterritoriale Staatenpflichten diskutiert. 
Im Zusammenhang mit ausländischen 
Agrarinvestitionen spielen diese Rechte 
eine maßgebliche Rolle. Nahrung, Wasser, 
Unterkunft und das Recht auf einen an-
gemessenen Lebensstandard gehören zu 
jenen Rechtsgütern, die nachhaltig durch 
ausländische Agrarinvestitionen bedroht 
werden. Für ihren Anwendungsbereich 
zeichnet sich, nicht zuletzt befördert durch 
die Kommentierungen des Sozialpaktaus-
schusses12 ebenso wie durch den zuletzt 
erreichten internationalen Konsens bzgl. 
extraterritorialer Staatenpflichten im Rah-
men der von der Welternährungsorganisa-
tion der Vereinten Nationen (FAO) und des 
reformierten Ausschusses für Welternäh-
rungssicherung (CFS) entwickelten und im 
Jahr 2012 verabschiedeten Voluntary Guide-
lines on the Responsible Governance of Tenu-
re of Land, Fisheries and Forests13 ein klarer 
Trend hin zur Anerkennung extraterritoria-
ler Schutzpflichten ab. In diesem auf einem 
Konsens der Staatengemeinschaft basieren-
den UN-Dokument wird die Existenz von 
Rechtspflichten der Heimatstaaten hinsicht-
lich unternehmerischen Handelns im Aus-
land explizit anerkannt.14 

12 Der Sozialpaktausschuss führte hierzu – nach-
dem er andeutungsweise bereits im General 
Comment Nr. 14 zum Recht auf Gesundheit auf 
das Handeln transnationaler Unternehmen im 
Ausland Bezug genommen hatte – im General 
Comment Nr. 15 zum Recht auf Wasser aus: 
“Steps should be taken by States parties to prevent 
their own citizens and companies from violating the 
right to water of individuals and communities in other 
countries.”, UN Committee on Economic,  Social and 
Cultural Rights, General Comment No. 15, UN-
Dok. E/C.12/2002/11 (2003), Nr. 33.

13 FAO, Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and 
Forests in the Context of National Food Security 
(2012).

14 So heißt es in Nr. 3.2 der Voluntary Guidelines 
“Where transnational corporations are involved, their 
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Insbesondere die beschriebenen ausländi-
schen Agrarinvestitionen gilt es daher im 
Lichte der extraterritorialen Schutzpflichten 
zu betrachten, mit der Folge, dass die Ver-
antwortung zur Sicherstellung menschen-
rechtskonformer Agrarinvestitionen nicht 
ausschließlich bei den jeweiligen Gaststaa-
ten zu suchen ist, sondern auch die Hei-
matstaaten der Investoren Schutzpflichten 
treffen und sie in diesem Zusammenhang 
gleichsam eine gewisse Verantwortung für 
die verantwortungsvolle Umsetzung aus-
ländischer Agrarinvestitionen tragen.

III. Das Prinzip der uneingeschränkten 
Hoheit über natürliche Ressourcen

Nicht nur menschenrechtlich verbürgte In-
dividualrechte drohen durch ausländische 
Agrargeschäfte verletzt zu werden. Ergänzt 
werden sie von sog. Kollektiv- oder Grup-
penrechten15, die nicht einem Einzelnen 
zustehen, sondern deren Rechtsträger eine 
Gemeinschaft ist. Zu diesen Rechten wird 
u. a. auch das Recht der Völker auf freie Ver-
fügung über ihre natürlichen Ressourcen 
gezählt. Dieses Kollektivrecht wiederum ist 
seinerseits eng verknüpft mit dem Prinzip 
der uneingeschränkten Hoheit über natür-
liche Ressourcen, einem Völkerrechtsprin-
zip, welches auch unter der Bezeichnung 
“Permanent Sovereignty over Natural Re-
sources” firmiert. Ursprünglich war jenes 
Völkerrechtsprinzip in der Zeit der Deko-
lonialisierung zu verorten; seine wirtschaft-
liche Dimension stellt dabei einen ganz 
maßgeblichen Bestandteil des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker dar, wie spätestens 
seit Verabschiedung der Resolution 1803 

home States have roles to play in assisting both those 
corporations and host States to ensure that businesses 
are not involved in abuse of human rights and legit-
imate tenure rights.”; in Nr. 12.15 heißt es “When 
States invest or promote investments abroad, they 
should ensure that their conduct is consistent with 
the protection of legitimate tenure rights, the pro-
motion of food security and their existing obligations 
under national and international law, and with due 
regard to voluntary commitments under applicable 
regional and international instruments.”

15 Weiterführend zu Kollektivrechten Philip Alston, 
Peoples’ Rights: Their Rise and Fall, in:  Philip 
Alston (Hrsg.), Peoples’ Rights, 2001, S. 259 ff.

(XVII)16 durch die UN-Generalversamm-
lung über die Permanent Sovereignty over 
Natural Resources feststeht.17 

1. Pflichtendimension des Prinzips  
der uneingeschränkten Hoheit  
über natürliche Ressourcen

Kerninhalt des Prinzips der uneinge-
schränkten Hoheit über natürliche Ressour-
cen ist bis heute der Schutz wirtschaftlicher 
Unabhängigkeit und der Entwicklung von 
Staaten und deren Völkern.18 Es steht für 
deren Recht, frei über die vorhandenen na-
türlichen Ressourcen verfügen zu können.19 
Zum einen betrifft dies die Fähigkeit von 
Staaten, in verbindliche Verträge über die 
eigenen Ressourcen und Naturreichtümer 
einzutreten und diese frei disponieren zu 
können.20 Gleichsam kann das Souveräni-
tätsprinzip der Staaten jedoch auch von Be-
deutung sein, wenn es um die mit der Ver-
fügung über Naturreichtümer verbundene 
Pflichtenstellung eines Staates geht, denn 
nicht nur der Staat, sondern auch das Volk 
selbst ist Träger der Souveränität über die 
natürlichen Ressourcen.

Sowohl der UN-Sozialpakt als auch der 
UN-Zivilpakt erkennen in Art. 1 Abs. 2 das 
Recht der Völker frei über die eigenen Na-
turreichtümer und Ressourcen verfügen zu 
können an; gleiches gilt für Art. 21 Banjul- 

16 UN-Resolution 1803 (XVII), Permanent sover-
eignty over natural resources, UN-Dok. A/5217 
(1962), 17 U.N. GAOR Supp., Nr. 17.

17 Vgl. Alexandre Kiss, The Peoples’ Right to Self- 
Determination, in: HRLJ (1986) 7, S. 165–175 
(S. 167).

18 Vgl. Marc Bungenberg/Stephan Hobe, Kampf um 
Ressourcen. Was ist gerecht in den globalen Ver-
teilungskämpfen der Zukunft? Eine Aufgabe für 
das internationale Rohstoffrecht, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Artikel vom 26. Dez. 2012.

19 Vgl. Nico Schrijver, Permanent Sovereignty over 
Natural Resources, in: Rüdiger Wolfrum (Hrsg.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, 2008.

20 Vgl. Peter D. Cameron, Reflections on the Sover-
eignty Over Natural Resources and the Enforce-
ment of Stabilization Clauses, in: Karl P. Sauvant 
(Hrsg.), The Yearbook on International Invest-
ment Law and Policy 2011/2012, 2013, S. 311–344 
(S. 338).
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Charta21. Durch diese rechtliche Verankerung 
hat die Ressourcenhoheit der Völker den 
Charakter eines kollektiven Menschenrechts 
erlangt, dessen Achtung, Schutz und Ge-
währleistung gleichermaßen in der Verant-
wortung der Staaten liegen. Im Vordergrund 
steht daher heute die menschenrechtlich 
geprägte Lesart der Permanent Sovereignty 
over Natural Resources, deren Prämisse ein 
verantwortungsvoller, nachhaltiger Umgang 
mit natürlichen Ressourcen ist. Die Aus-
richtung des Völkerrechtsprinzips hat sich 
damit im Ergebnis weg von einem in erster 
Linie anspruchsorientierten hin zu einem 
umfassenden Konzept gewandelt. Es birgt 
die Pflicht zu einem verantwortungsvollen, 
nachhaltigen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen. Der Staat steht gegenüber der eige-
nen Bevölkerung in der Verantwortung für 
die Art und Weise, wie er die staatseigenen 
natürlichen Ressourcen verwaltet.

Die Übertragung der Kontrolle über die na-
türlichen Ressourcen des Landes auf einen 
anderen Staat oder auf ausländische Unter-
nehmen kann daher unter Umständen auch 
mit einer Verletzung des Rechts der Völ-
ker, frei über ihre natürlichen Reichtümer 
und Mittel zu verfügen einhergehen, sofern 
nicht sichergestellt wird, dass der Abbau 
der Ressourcen im Interesse der Bevölke-
rung und einer nachhaltigen Entwicklung 
erfolgt.22 Gleichwohl verfügt der Staat hier-
bei über einen sehr großen Ermessensspiel-
raum, sodass eine Verletzung des in den 
Pakten sowie in der Banjul-Charta veran-
kerten kollektiven Rechts der Bevölkerung 
nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen 
wird, etwa wenn der Staat die Bedürfnis-
se der überwiegenden Mehrheit bei seinen 

21 International Covenant on Civil and Political 
Rights, UNTS Bd. 999, S. 171; BGBl. 1973 II, 
S. 1524; International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights vom 16. Dezember 1966, 
UNTS Bd. 993, S. 3; BGBl. 2004 II, S. 772; Banjul 
Charta (Fn. 9).

22 Siehe dazu Antonio Cassese, The Self-Determina-
tion of Peoples, in: Louis Henkin (Hrsg.), The In-
ternational Bill of Rights. The Covenant on Civil 
and Political Rights, 1981, S. 103; Ben Saul/David 
Kinley/Jacqueline Mowbray, The international cov-
enant on economic, social and cultural rights. 
Commentary, cases and materials, 2014, Art. 1 
Rn. 66 f.

Entscheidungen schlechterdings nicht be-
rücksichtigt hat.

2. Vereinbarkeit ausländischer Agrar-
investitionen mit dem Recht der  Völker 
auf freie Verfügung über die natürlichen 
Ressourcen des Landes

Verpflichten sich Entwicklungsländer ge-
genüber ausländischen Investoren ver-
traglich dazu, ihnen Ackerflächen zu ver-
pachten oder Konzessionen für den Abbau 
natürlicher Ressourcen zu gewähren, sind 
grundsätzlich auch diese Maßnahmen von 
der staatlichen Ressourcenhoheit gedeckt. 
Gleichzeitig impliziert jedoch die Pflichten-
dimension des Prinzips der uneinge-
schränkten Hoheit über natürliche Ressour-
cen, dass ein Staat, wenn er über fruchtbares 
Ackerland verfügt, stets auch die Interessen 
der eigenen Bevölkerung berücksichtigen 
und sicherstellen muss, dass die gesamte 
Bevölkerung von der Nutzbarmachung der 
natürlichen Reichtümer und Rohstoffe bzw. 
Nutzung durch Dritte nachhaltig profitiert.

Während die konkrete Ausgestaltung der 
Ressourcenhoheit im Ermessen des Staa-
tes verbleibt, kann eine Verweigerung jeg-
licher Mitbestimmung und Teilhabe eine 
Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbe-
stimmungsrechts darstellen.23 Verfügt ein 
Staat über Ackerland, trägt er daher gleich-
zeitig die Verantwortung dafür, dass die 
Kontrolle über die vorhandenen Rohstoffe 
nicht ohne einen erkennbaren Gegenwert 
und damit letztlich auf Kosten der Bevöl-
kerung übertragen wird. Daneben sollte ein 
Staat gleichermaßen nicht umhin kommen, 
die Bevölkerung zu konsultieren sowie in 
transparente Entscheidungsprozesse ein-
zubinden, so dass diese an den natürlichen 
Ressourcen jedenfalls mittelbar partizipie-
ren kann.

23 Vgl. Christine Meyer, Menschenrechte in Afrika. 
Regionaler Menschenrechtsschutz als Heraus-
forderung an menschenrechtliches Universal-
itätsdenken, 2013, S. 155; Justice C. Nwobike, The 
African Commission on Human and Peoples’ 
Rights and the Demystification of Second and 
Third Generations Rights under the African 
Charter, in: AJLS 2 (2005), S. 129–146 (S. 139). 
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3. Principle of free, prior, informed  
consent (FPIC)

Fraglich in diesem Zusammenhang ist, wie 
weit ein solches Mitbestimmungserforder-
nis reichen kann. Um verantwortungsvolle 
Agrarinvestitionen tatsächlich sicherzustel-
len und die Rechte der betroffenen Bevöl-
kerung wirksam zu schützen, müsste der 
Bevölkerung bestenfalls ein verbindliches 
Recht auf eine zeitlich vorgelagerte, auf 
ausreichender Informationsbasis  freiwillig 
erteilte Zustimmung eingeräumt werden. 
Ein solches Zustimmungsprinzip ist bspw. 
für indigene Bevölkerungsgruppen bereits 
in Gestalt des Principle of free, prior, inform-
ed consent (FPIC) anerkannt. Spezielle Re-
gelungen finden sich in Art. 6 und 7 der 
ILO-Konvention Nr. 169 sowie in Art. 10 ff. 
UNDRIP24. Demnach dürfen solche Maß-
nahmen, die sich auf die Nutzungsrechte in-
digener Territorien auswirken könnten, nur 
getroffen werden, wenn vorab die freie und 
informierte Zustimmung von Seiten der in-
digenen Bevölkerung erfolgt.25

An einer allgemeingültigen rechtlichen Ver-
ankerung fehlt es demgegenüber nach wie 
vor. Zwar wurde das sog. FPIC-Prinzip im 
Rahmen der Voluntary Guidelines der FAO 
bereits aufgegriffen und diskutiert, doch be-
schränkte sich der zuletzt erreichte Konsens 
lediglich auf ein allgemeingültiges, jedoch 
weniger weitreichendes und nicht zuletzt 
unverbindliches Konsultations- und Parti-
zipationsprinzip.26 Diesem Prinzip zufolge 
sollen die von einer Investition betroffenen 
Inhaber von Land- und Nutzungsrechten 

24 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peo-
ples (UNDRIP) vom 13. September 2007, UN-
Dok. A/Res/61/295; Convention concerning 
Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries vom 5. September 1991, ILO Konven-
tion Nr. 169.

25 Vgl. weiterführend zur Konkretisierung des 
FPIC-Prinzips in der Rechtsprechung des 
IACHR zu den Rechten indigener Völker: Gae-
tano Pentassuglia, Towards a Jurisprudential Ar-
ticulation of Indigenous Land Rights, in: EJIL 1 
(2011), S. 165–202 (S. 176 f.); demnach muss die 
Konsultierung der betroffenen Bevölkerung ins-
besondere auf kulturell angemessene Art und 
Weise und mit dem Ziel einer Einigung erfolgen.

26 Fn. 13, Nr. 3B.6; vgl. dazu v. Bernstorff (Fn. 3), 
S. 23 f.

aktiv in den Entscheidungs- und Verhand-
lungsprozess eingebunden werden. Ein 
darüber hinausgehendes Einwilligungser-
fordernis, wie es sich im Kontext der Rechte 
indigener Völker bereits als internationales 
Menschenrechtsprinzip etabliert hat, wur-
de hingegen, unter Verweis auf die United 
Nations Declaration of Rights of Indigenous 
Peoples, ausdrücklich nur für die indigenen 
Völker selbst in die Guidelines aufgenom-
men.27

Jene Gaststaaten, die sich mit der Verpach-
tung ihrer Agrarflächen an ausländische 
Investoren befassen, sollten sich angesichts 
dessen bewusst sein, welches Potenzial 
dem FPIC-Prinzip innewohnt, auch wenn 
es noch zu keiner Regelung auf internati-
onaler Ebene gekommen ist. So kann der 
Gaststaat, indem die Agrargeschäfte an die 
Bedingung der vorherigen Zustimmung der 
betroffenen Bevölkerung geknüpft werden, 
sicherstellen, dass Agrarinvestitionen auf 
verantwortungsvolle, menschenrechtskon-
forme Weise durchgeführt werden.

IV. Regelungsfreiheit der Gaststaaten  
im Spannungsverhältnis mit  
dem Investitionsschutzrecht

Während sich die von der zunehmenden 
Zahl ausländischer Agrarinvestitionen be-
troffene Bevölkerung in Entwicklungslän-
dern zum Teil erheblichen Menschenrechts-
verletzungen ausgesetzt sieht, profitieren 
ausländische Investoren von einem rasant 
wachsenden Netz bi- und multilateraler 
Investitionsschutzverträge, die eine zusätz-
liche Absicherung ihrer Rechtspositionen 
bedeuten. 

Das Investitionsschutzrecht ist ein ver-
gleichsweise junges Rechtsinstitut, dessen 
Anfänge zurückgehen auf die späten 1950er 
Jahre. Die zwischenstaatlichen Verträge 
erwuchsen aus dem Bedürfnis der Indus-
triestaaten heraus, der Erschütterung des 
gewohnheitsrechtlichen Eigentumsschut-
zes zu begegnen und einen tragfähigen 
Rechtsrahmen für Auslandsinvestitionen 
zu schaffen. Gleichzeitig wird eine effektive 
Durchsetzung der Investorenrechte sicher-

27 Fn. 13, Nr. 9.9.
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gestellt, indem nicht nur Staaten, sondern 
auch die Investoren selbst die Gaststaa-
ten unmittelbar vor einem internationalen 
Schiedsgericht verklagen können.28 Ziel ist 
die Gewährleistung eines stabilen – und da-
mit auch nachhaltigen – Rechtsrahmens für 
Investitionen im Ausland. 

Nicht zuletzt in den Entwicklungsländern, 
die sich vermehrt um ausländische Agrarin-
vestoren bemühen, hat sich in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten ein globaler Trend 
hin zu einer beständig steigenden Zahl in-
ternationaler Investitionsschutzabkommen 
abgezeichnet.29 Damit verbunden sind glei-
chermaßen die aus den Investitionsschutz-
abkommen erwachsenden Pflichten, denen 
sich die Gaststaaten gegenüber sehen. Ihre 
Rolle als Gaststaat beschränkt sich mithin 
nicht nur auf die Beziehung zwischen Staat 
und Bevölkerung, sondern erweitert sich 
um die zwischenstaatliche Perspektive, er-
gänzt um die Rolle des grenzübergreifend 
tätigen Investors, welcher durch die gelten-
den Investitionsschutzverträge im Hinblick 
auf die rechtliche Lage im Zielland einen 
speziellen und unmittelbaren, dem Völker-
recht zuzurechnenden Schutz genießt.

1. Gefahr der Beschränkung der  
Regelungsfreiheit der Gaststaaten 

Gleichzeitig geht mit den aus dem Investi-
tionsschutzrecht erwachsenden staatlichen 
Pflichten jedoch die Gefahr einer Einschrän-
kung der staatlichen Regelungsfreiheit ein-
her, die im auffallenden Widerspruch steht 

28 Vgl. Burkhard Schöbener/Jochen Herbst/Markus 
 Perkams, Internationales Wirtschaftsrecht, 2010, 
Rn. 4/103 ff.

29 So verzeichneten bspw. die Länder Afrikas einen 
erheblichen Zuwachs der Zahl der BITs; vgl. 
Uche Ewelukwa Ofodile, Foreign Investments in 
Land and the Clash of Regimes. Mapping the 
Role of International Investment Law and In-
ternational Human Rights Law, in: HR&ILD 1 
(2013), S. 56–111 (S. 82). Siehe auch den Überblick 
bei UNCTAD, International Investment Agree-
ments Navigator, abrufbar unter: http://inves-
tmentpolicyhub.unctad.org/IIA (letzter Zugriff 
am 27. Juli 2017).

zum gesteigerten Regelungsbedarf in den 
Gaststaaten.30

So birgt etwa der ungemein weit  gefasste 
investitionsschutzrechtliche Standard der 
gerechten und billigen Behandlung (sog. 
FET-Standard) das Risiko, die effektive 
Durchsetzung legitimer öffentlicher In-
teressen im Rahmen einer Änderung der 
staatlichen Rechtsordnung zu verhindern.31 
Der FET-Standard schützt den Investor 
u. a. im Hinblick auf dessen berechtigte Er-
wartungen hinsichtlich der Stabilität der 
Rechtsordnung und damit letztlich dessen 
Vertrauen auf den status quo der inner-
staatlichen Rechtsordnung des jeweiligen 
Gaststaates im Zeitpunkt der Vornahme der 
Investition.32 Ergreift ein Staat Maßnahmen, 
die möglicherweise die berechtigten Erwar-
tungen ausländischer Investoren verletzen 
könnten, läuft er stets Gefahr, auf Grund-
lage eines Investitionsschutzvertrages von 
einem internationalen Schiedsgericht im 
Rahmen kostspieliger Schiedsverfahren zu 
hohen Entschädigungszahlungen verurteilt 
zu werden. Zusicherungen, die im Rahmen 
der Anwerbung ausländischer Investoren 
getätigt werden, können auf diese Weise 
im Nachhinein die Umsetzung menschen-
rechtlicher Pflichten sowie entsprechende 
Reformbemühungen unterlaufen. 

Auch der Enteignungsbegriff erfährt im In-
vestitionsschutzrecht eine sehr weite Ausle-
gung. Staatliche Maßnahmen, welche die le-
gitime Durchsetzung menschenrechtlicher 

30 Vgl. zu den Auswirkungen des Investitions-
schutzregimes auf nationale Rechtsordnungen, 
erörtert anhand des Beispiels der südafrikani-
schen Verfassung im Lichte des BITs zwischen 
Kanada und Südafrika: David Schneiderman, 
Constitutionalizing Economic Globalization. In-
vestment Rules and Democracy’s Promise, 2008, 
S. 135 ff.

31 Vgl. weiterführend Stuart G. Gross, Inordinate 
Chill: BITs, Non-NAFTA MITs, and Host-State 
Regulatory Freedom. An Indonesian Case Study, 
in: MJIL (2003), S. 893 (934); Ryan Suda, The Ef-
fect of Bilateral Investment Treaties on Human 
Rights Enforcement and Realization, in: Olivier 
De Schutter (Hrsg.), Transnational Corporations 
and Human Rights, 2006, S. 73–160 (S. 101).

32 Vgl. Christian Tietje, Internationales Investitions-
schutzrecht im Spannungsverhältnis von staatli-
cher Regelungsfreiheit und Schutz wirtschaftli-
cher Individualinteressen, 2010, S. 12.
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Schutzpositionen der Bevölkerung bezwe-
cken, können investitionsschutzrechtlich 
gesehen bereits eine entschädigungspflich-
tige Enteignung darstellen. Die Schwierig-
keit besteht letztlich darin zu bestimmen, 
wann es sich noch um eine zulässige staat-
liche Maßnahme handelt bzw. wann bereits 
ein zu entschädigender Entzug von Eigen-
tümerrechten in Gestalt einer indirekten 
Enteignung vorliegt, denn bezüglich der 
Auslegung der weitgefassten Enteignungs-
klauseln im Investitionsschutzrecht herrscht 
nach wie vor Uneinigkeit.33 Staaten laufen 
daher Gefahr, im Zuge von Maßnahmen, 
die z. B. zur Sicherung der Nahrungsmit-
telversorgung oder einer Grundversorgung 
mit Wasser erforderlich sind, gleichzeitig je-
doch eine Enteignung darstellen und mithin 
den Enteignungsbegriff erfüllen, kosten-
intensiven Schiedsverfahren ausgesetzt zu 
werden. 

Aus dem Grundsatz der Inländerbehand-
lung folgt, dass ausländische Investoren 
nicht weniger vorteilhaft behandelt werden 
dürfen als die Staatsangehörigen des Gast-
staates – ein Umstand, den es gleicherma-
ßen auf Seiten der Gaststaaten zu berück-
sichtigen gilt, wenn Fördermaßnahmen 
zugunsten lokaler Kleinbauern erwogen 
werden, die auf der anderen Seite abträglich 
sind für die im Wettbewerb mit diesen ste-
henden Investoren.

Eine zunehmende Zahl von Entwicklungs-
ländern ist schließlich auch an Investitions-
schutzverträge gebunden, die ein Verbot 
staatlicher Auflagen, sog. performance re-
quirements, enthalten. Klauseln wie diese 
vermögen es, die Gaststaaten daran zu hin-
dern, mittels Auflagen sicherzustellen, dass 
die eigene Bevölkerung von Investitionen in 
wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht pro-
fitiert. Staatliche Auflagen gegenüber Agrar-
investoren, über die der Gaststaat bspw. die 
Nahrungsmittelsicherheit im eigenen Land 
sicherstellen will, indem ausländische In-
vestoren verpflichtet werden, zumindest 

33 So auch Uche Ewelukwa Ofodile, Disciplining For-
eign Investment in Land in Africa. Mapping the 
Role of International Investment Contracts and 
International Investment Law, 2013, S. 35; Luke 
Eric Peterson, Bilateral Investment Treaties and 
Development Policy-Making, 2004, S. 28 ff.; Suda 
(Fn. 31), S. 94.

einen Teil der angebauten Rohstoffe im In-
land zu belassen, statt alle Produkte zu ex-
portieren, wären mit einer solchen Klausel 
nicht vereinbar.34 

Die Regelungsfreiheit der Gaststaaten wird 
schließlich auch über investitionsschutz-
rechtlich verankerte Abschirmklauseln nicht 
unerheblich beeinträchtigt. Verletzt ein Ver-
tragsstaat eine in Bezug auf die Kapitalan-
lage eines ausländischen Investors einge-
gangene Verpflichtung – sei es in Gestalt 
von völkerrechtlichen Verpflichtungen oder 
einfachen vertraglichen Zusicherungen im 
Rahmen von Pachtverträgen – so geht da-
mit auf Grundlage einer Abschirmklau-
sel auch eine Verletzung des Investitions-
schutzvertrages einher und der Zugang zu 
den Schiedsgerichten ist eröffnet. Einfache 
Maßnahmen seitens des Gaststaates wie 
z. B. die Beschränkung der verfügbaren 
Wasserressourcen können auf diese Weise 
zum Gegenstand eines Schiedsverfahrens 
werden. Insbesondere von einfachvertrag-
lich vereinbarten Stabilisierungsklauseln35, 
mittels derer sich ausländische Investoren 
vor nachteiligen Änderungen der Rechts-
ordnung schützen, kann in diesem Zusam-
menhang ein ganz erhebliches Konfliktpo-
tential ausgehen. 

2. Erhöhter Regelungsbedarf zur  
Sicherstellung verantwortungsvoller 
Agrarinvestitionen – die Voluntary 
Guidelines

Während sich die Gaststaaten einerseits der 
Prämisse ausgesetzt sehen, dass jede Maß-
nahme auch an den bestehenden Investiti-
onsschutzverträgen zu messen ist, wird von 
der Staatengemeinschaft und der Wissen-
schaft andererseits einhellig proklamiert, 
dass Abhilfe in der aktuellen “Land Grab-
bing”-Problematik letztlich nur durch die 
Gaststaaten selbst geschaffen werden kann, 
indem diese die geeigneten Rahmenbedin-

34 Weiterführend Ewelukwa Ofodile (Fn. 33), S. 36; 
vgl. auch Olivier De Schutter/Peter Rosenblum, 
Large-scale investments in farmland: The regu-
latory challenge, in: Karl P. Sauvant (Hrsg.), The 
Yearbook in International Investment Law & 
Policy 2010–2011, 2012, S. 571 (S. 567–614).

35 Vgl. Tietje (Fn. 32), S. 12.
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gungen schaffen und damit einhergehend 
ihren aus den individuellen sowie kollek-
tiven Rechten der Bevölkerung erwachsen-
den Pflichten nachkommen.

So wurde nach der Nahrungsmittelpreiskri-
se 2007/08 und der im Zuge dessen entfach-
ten “Land Grabbing”-Debatte das Ziel ausge-
rufen, internationale Standards im Bereich 
internationaler Investitionen im Agrarbe-
reich zu erarbeiten, um auf  diese Weise die 
Steuerung und Verwaltung von Agrarin-
vestitionen in den Gaststaaten zu verbes-
sern.36 Die 2012 verabschiedeten  Voluntary 
Guidelines sollen eine Anleitung für die 
Verwaltung, Ausgestaltung und Kontrolle 
von Landnutzungs- und Besitzrechten dar-
stellen und dazu beitragen, den sicheren 
und gerechten Zugang zu natürlichen Res-
sourcen für die heimische Bevölkerung zu 
gewährleisten.37 Unter anderem fordern die 
Voluntary Guidelines Regierungen dazu auf, 
eine umfassende Flächennutzungsplanung 
zu entwickeln, die sich einer langfristigen 
nachhaltigen Landnutzung und Ernäh-
rungssicherheit verpflichtet, um auf diese 
Weise zu erreichen, dass die Agrarinvestiti-
onen zur ländlichen Entwicklung im Gast-
staat beitragen.38 Daneben widmen sich die-
se auch Aspekten wie der Einrichtung einer 
Grundbuchverwaltung, der Ausgestaltung 
von Genehmigungsverfahren oder Fragen 
der Bewertung und Besteuerung von Land-
nutzungsrechten.39 Ein besonderer Fokus 
liegt nicht zuletzt auf dem Regulierungsbe-
darf bezüglich der Märkte für Agrarland, 
um unerwünschte Folgen von Landtrans-
aktionen auf die lokale Bevölkerung zu ver-
hindern.40 Gleichzeitig sollen sie Regierun-
gen und anderen Akteuren, die Land oder 

36 Vgl. v. Bernstorff (Fn. 3), S. 9.
37 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ), Investitionen 
in Land und das Phänomen des „Land Grab-
bing”, in: BMZ-Strategiepapier Nr. 2, 2012, S. 7.

38 Vgl. Michael Windfuhr, Neues völkerrechtliches 
Instrument zur verantwortungsvollen Verwal-
tung von Boden und Landnutzungsrechten, 
Fisch gründen und Wäldern, in: Deutsches Insti-
tut für Menschenrechte (Hrsg.), aktuell 02/2012, 
S. 1–5.

39 Vgl. v. Bernstorff (Fn. 3), S. 26.
40 Vgl. Fn. 13, Nr. 11.2.; siehe auch v. Bernstorff 

(Fn. 3), S. 27.

Wälder nutzen oder kaufen wollen, Orien-
tierung für die menschenrechtskonforme 
Ausgestaltung der Nutzungs- und Kaufpro-
zesse bieten. 

Statt den Staaten jedoch feste Prinzipien 
und Zielsetzungen vorzusetzen, sollen die 
Voluntary Guidelines als eine Art Rahmen 
fungieren, an welchem sich die Staaten bei 
der Erarbeitung ihrer eigenen Strategien, 
Maßnahmen, Rechtsvorschriften, Program-
me und Aktivitäten orientieren können.41 

V. Schlussfolgerung

Für die Vertragsstaaten kann es gegebenen-
falls zum unüberbrückbaren Problem wer-
den, wenn die eigenen hoheitlichen Maß-
nahmen, mögen sie auch für sich genommen 
gerechtfertigt und erforderlich sein, im Ein-
zelfall gegen bestehende Investitionsschutz-
verträge verstoßen und mögliche Kompen-
sationsansprüche der Investoren nach sich 
ziehen. Gerade Entwicklungsländer laufen 
daher Gefahr, sich von der Aussicht auf dro-
hende Entschädigungsansprüche auslän-
discher Investoren und teuren Schiedsver-
fahren von erforderlichen Regelungen und 
Maßnahmen, etwa zur Umsetzung ihrer sich 
aus den Menschenrechten ableitenden staat-
lichen Pflichten, abhalten zu lassen. Die den 
investitionsschutzrechtlichen Verpflichtun-
gen immanente Gefahr tritt hierbei insbe-
sondere dann zu Tage, wenn etwa nationales 
Recht aus den Bereichen Umwelt, Arbeits-
recht, Flächennutzung oder Belange der 
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit ge-
genüber den Investoren aus ökonomischen 
Gesichtspunkten nicht umgesetzt wird.42 

Nicht zuletzt der erhöhte Regelungsbedarf 
im Zusammenhang mit der Herausforde-

41 Vgl. Christiane Gerstter/et al., Bewertung der 
Auswirkungen von Landbesitz und Landaneig-
nung auf die Entwicklung – unter besonderer 
Berücksichtigung kleinerer Betriebe und ländli-
cher Gebiete, in: Europäisches Parlament (Hrsg.), 
Themenpapier der Fachabteilung Außenbezie-
hungen, 2011, S. 21. 

42 So auch Suda (Fn.31), S. 93; UNCTAD, World In-
vestment Report, 2012, S. 112 sowie ECOSOC, 
Human rights, trade and investment, UN-Dok. 
E/CN.4/Sub.2/2003/9 (2003), Ziff. 31 c, wel-
cher explizit auf die Gefahr einer Verschärfung 
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rung der Sicherstellung verantwortungsvol-
ler Agrarinvestitionen durch die Gaststaaten 
birgt daher, bedingt durch investitions-
schutzrechtliche Verpflichtungen, das Risi-
ko erheblicher finanzieller Konsequenzen, 
so dass in letzter Konsequenz auch die auf 
internationaler Ebene erarbeiteten Lösungs-
ansätze zur Sicherstellung verantwortungs-
voller ausländischer Agrarinvestitionen Ge-
fahr laufen, erheblich entwertet zu werden. 

von Menschenrechtsproblemen als Folge der 
abschreckenden Wirkung drohender Entschädi-
gungszahlungen verweist.
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